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Laufnummer 17358  

Verfassungsinitiative für die Offenlegung der Politikfinanzierung  

(Transparenz-Initiative) 

 

Zwischenbericht und Antrag der vorberatenden Kommission zur Fristerstreckung 

vom 19. Juni 2023 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Am 2. August 2022 reichte die Junge Alternative Zug gestützt auf § 79 Abs. 2 der Verfassung 

des Kantons Zug vom 31. Januar 1894 (KV; BGS 111.1) bei der Staatskanzlei die Verfassungs-

initiative für die Offenlegung der Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative) ein. Die Staats-

kanzlei stellte am 4. August 2022 die Gültigkeit der Initiative fest. Am 25. August 2022 nahm 

der Kantonsrat von der Initiative Kenntnis und überwies das Geschäft an den Regierungsrat 

zum Bericht und Antrag. Letzterer wurde am 11. April 2023 vom Regierungsrat verabschiedet.  

 

Gemäss § 79 Abs. 2 i.V.m. § 35 Abs. 4 KV hat der Kantonsrat die Initiative innert Jahresfrist 

abschliessend zu behandeln. Die Jahresfrist kann vom Kantonrat auf Antrag der vorberatenden 

Kommission in Ausnahmefällen um längstens sechs Monate erstreckt werden ( 35 Abs. 4 Satz 

3 KV). 

 

Die Anliegen der Initiative führten zu sehr intensiven und aufwändigen Vorber eitungs- und Ab-

klärungsarbeiten. Zu den zentralen Fragen gehörten die Abwägung zwischen dem gesteigerten 

Transparenz-Bedürfnis der Öffentlichkeit und bereits bestehender Bestimmungen in diesem 

Bereich, die Adäquanz von Normstufen, die Frage der Verhältnismässigkeit und des potentiel-

len administrativen Aufwands für die Umsetzung und allgemeine Recherchen zu den Einfluss-

faktoren auf Wahlen und Abstimmungen. Diese Recherchen nahmen mehr Zeit in Anspruch als 

vorgesehen. Mittlerweile zeichnet sich ab, dass der Kantonsrat die zweimalige Beratung und 

die Schlussabstimmung nicht fristgerecht erledigen kann. Daher ist eine Fristerstreckung ange-

zeigt. 

 

Aus den dargelegten Gründen beantragt die vorberatende Kommission dem Kantonsrat, die 

Frist im Sinne von § 35 Abs. 4 Satz 3 KV um sechs Monate zu erstrecken. 

 

Zug, 19. Juni 2023 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Im Namen der vorberatenden Kommission 

 

Der Präsident: Martin Zimmermann 
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Grob Erich, Cham 
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Iten Andreas, Oberägeri 
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